
Merkblatt "Sicherheit" für Veranstaltungen im Stadtkern
Zufahrten

Die Hauptgasse muss für schwere Rettungsfahrzeuge befahrbar sein. Ebenfalls muss die Zufahrt für
schwere Rettungsfahrzeuge ab der Hauptgasse zum Goldenen Boden und zur Hintergasse möglich
sein (erforderliche Breite: 3 m, Höhe 4 m). Die Einfahrt beim Rathaus zum Goldenen Boden ist so frei
zu halten, dass die schweren Rettungsfahrzeuge ungehindert einbiegen können.

Die Löwengasse muss auf der ganzen Länge für kleinere Rettungsfahrzeuge befahrbar sein. Die
Einfahrt zwischen Coop und Museum sowie die beiden Einfahrten ab der Hauptgasse zur
Löwengasse sind entsprechend frei zu halten.

Hydranten / Sammler für Motorspritze

Über den in der Planskizze (Rückseite) eingezeichneten Unterflurhydranten und dem Sammler am
Obertor dürfen keine Bauten erstellt werden. Die freie Zugänglichkeit muss jederzeit gewährleistet
sein.

Ebenfalls ist die Zugänglichkeiten zu den Überflurhydranten jederzeit zu gewährleisten.

Fluchtwege

Folgende Durchgänge sind jederzeit offen zu hatten:

- Verbindung Goldener Boden/Hauptgasse
- Verbindung Hintergasse/Hauptgasse
- Durchgang beim Kälblibrunnen
- Durchgang ,,Banktreppe" zwischen UBS und Haus Forrer
- Durchgang Hauptgasse beim Obertor und beim Untertor
- Durchgang Spanische Weinhalle
- Durchgang Löwengasse/Grabengasse

Friteusen

Die Stände, an welchen Friteusen betrieben werden, sind mit einem Feuerlöscher oder einer
Löschdecke auszurüsten. Das Personal muss diese Kleinlöschgeräte anwenden können. Auf
rechtzeitige Bestellung hin (1 Woche vor dem Anlass) stellt die Feuerwehr den Feuerlöscher bzw. die
Löschdecke leihweise unentgeltlich zur Verfügung.

Ausnahmeregelungen

AlIfällige Ausnahmeregelungen sind mit der Einreichung des Gesuches ausdrücklich zu beantragen.
Dem Antrag ist eine Begründung zuzufügen.

Gesuch

Mit dem Gesuch um Durchführung eines Anlasses ist dem Gemeinderat ein Plan über die
beabsichtigten baulichen Massnahmen einzureichen. Der genehmigte Plan ist für die Ausführung
verbindlich. Auf dem Gesuch ist die Person, welche für die baulichen Massnahmen zuständig ist,
anzugeben.

Abnahme / Betrieb

Vor Beginn des Anlasses und während dem Anlass wird die Einhaltung des Sicherheitsdispositives
durch das Feuerwehrkommando überprüft. Entsprechende Anordnungen des Kommandos sind zu
befolgen.
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